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Begründung zur 69. Änderung des FNP Beeskow, 
 
1. Vorbemerkungen 
1. 1 Veranlassung und Erforderlichkeit 
 
Die Stadt Beeskow hat aufgrund der anstehenden Situation – gegenwärtig können im Eigen-
heimbereich kaum noch Angebote gemacht werden, alle bisherigen BP-Gebiete sind im we-
sentlichen ausgelastet, es besteht jedoch eine Nachfrage (geschätzt auf der Grundlage der 
Bauantragsverfahren der vergangenen 10 Jahre 15 bis 20 Eigenheimgrundstücke / Jahr) – 
seit 2013 Untersuchungen zur Thematik durchgeführt (Studie (1) „Entwicklung von Bauland-
potentialen für die Errichtung von Einfamilienhäusern in der Stadt Beeskow“, Studie (2) 
„Städtebauliche Studie zu möglichen Potentialen für  Wohnbauflächen (Eigenheimparzellen) 
außerhalb der bestehenden Siedlungsfläche“), um ein geeignetes Areal für eine Wohnbau-
landentwicklung im Eigenheimbereich auszuwählen. Beeskow kommt damit seiner Verant-
wortung als Kreisstadt und Mittelzentrum zur Vorsorge geeigneter Baugebiete nach. Die 
Stadt Beeskow kann derzeit aus eigenen Potentialen wenige bis keine Flächen für den Ei-
genheimbau anbieten. D. h. entsprechende Nachfragen können nicht aktiv begleitet werden. 
Hieraus resultiert, dass ggf. Ansiedlungswillige in der Stadt Beeskow mangels Angeboten 
nicht in der Stadt Beeskow gehalten werden können, somit Zuwanderung gebremst und Ab-
wanderung nicht verhindert werden kann. Dies würde zu einer Schwächung des Mittelzent-
rums Beeskow führen. 
 
Im Rahmen der Abwägung zu den vorgenannten Studien und in Auswertung der Beteiligun-
gen zu den laufenden BP-Verfahren und anderer FNP-Änderungen im Wohnungsbaubereich 
werden nach allgemeiner Ablehnung der Behörden/ sonstigen Träger öffentlicher Belange für 
eine großflächige langfristige Entwicklung des Bereichs „Südwald“ mehrere kleinere Flächen 
im Bereich Kernstadt und im OT Radinkendorf für eine Wohnbaulandentwicklung, vornehm-
lich im Eigenheimbereich, für eine beabsichtigte Entwicklung vorangetrieben. 
Im Bereich der Siedlungslage Bahrensdorf (Teil der Kernstadt Beeskow) wird parallel zur 69. 
FNP-Änderung der BP W26 „Am Bahrensdorfer See“ für ca. 30 Eigenheimgrundstücke und 
für Mietwohnungsbau im räumlichen Zusammenhang mit 2 hier vorhandenen Baudenkmalen 
aufgestellt. Die 69. Änderung des FNP beinhaltet die Fläche dieses BP, sowie den nordöstli-
chen Bereich der ehemaligen TÜV-Akademie, den Bereich der der ehemaligen TÜV-
Akademie entlang der Bahrensdorfer Straße und die südöstlich der ehemaligen TÜV-
Akademie bestehenden Eigenheimgrundstücke.  
 
Somit wird folgender Bereich für eine Entwicklung für Wohnzwecke und für eine Mischbe-
bauung vorgeschlagen: 
 
Änderungsfläche Nr. 69  
Die Änderungsfläche 69 liegt im Südosten der Siedlungslage Beeskow Siedlungslage Bah-
rensdorf im Bereich der stark bebauten Fläche der ehemaligen TÜV-Akademie. Die Auswei-
sung im rechtskräftigen FNP als Mischbau- und Sonderbaufläche sowie als Landwirtschafts-
fläche soll damit abgelöst werden. Die Größe dieses Bereichs beträgt ca. 8,59 ha.  
Im FNP soll für diesen Bereich im Wesentlichen eine Wohnbaufläche ausgewiesen werden, 
eine geringere Fläche wird von Sonderbaufläche in Mischbaufläche gewandelt. 
 
 
1.2 Erforderlichkeit einer landschaftsplanerischen Zuarbeit 
 
Für die Stadt Beeskow wurde ein Landschaftsplan erarbeitet, dessen Darstellungen in den 
Flächennutzungsplan der Kommune integriert wurden.  
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Änderungsfläche Nr. 69 umfasst einen geringfügigen Teil von im FNP ausgewiesenen Land-
wirtschaftsflächen, die jedoch real Bestandteil der ehemaligen TÜV-Akademie waren und 
nicht landwirtschaftlich genutzt wurden.  
Somit sind durch die beabsichtigte Änderung des FNP keine real existierenden Landwirt-
schaftsflächen, auf denen Ackerbau betrieben wird, betroffen. Es handelt sich auch nicht um 
brachgefallene ehemalige Ackerflächen. 
 
Durch die geplante Neustrukturierung ist nicht mit Verschlechterungen hinsichtlich der Ver-
siegelungsbilanz vor Ort zu rechnen, jedoch mit einem starken Eingriff in den hier vorhande-
nen Baumbestand. 
 
Die Grenze der FNP-Änderung verläuft an der Grenze eines FFH-Gebietes, eines NSG und 
eines LSG (südliche und westliche Änderungsgrenze). Im Süden bewegt sich die FNP-
Änderung bereits im Bereich des LSG, betrifft jedoch nur bereits bebaute Eigenheim-
grundstücke, deren Nutzung auch nicht verändert werden soll. 
 
Im Westen grenzt die FNP-Änderung an den Hochwasserbereich der Spree an. Diese Gren-
ze ist jedoch durch einen Höhensprung definiert, der entlang der westlichen Grenze des Än-
derungsbereichs verläuft.  
 
Die Ausweisung der Bauflächen erfolgt zum Teil auch im 50-m-Uferbereich der Spree. Hier 
erfolgen jedoch keine Neuausweisungen von Siedlungsflächen, sondern lediglich die Ände-
rung bereits ausgewiesener und bebauter Siedlungsflächen. Durch die Änderung von Misch- 
und Sonderbauflächen in Wohnbauflächen ist darüber hinaus eine Minderung des Nut-
zungsdrucks in diesem Bereich zu erwarten. 
 
Der Einfluß auf die Tierwelt (Artenschutz) wurde im parallel zum FNP-Änderungs-Verfahren 
laufenden Verfahren zum BP W26 tiefergehend untersucht. 
 
 
1.3 Verfahren 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Beeskow 
wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beeskow für die Änderungsfläche 
Nr. 69 am 27.02.2018 gefasst.  
 
Im Amtsblatt der Stadt Beeskow Nr. 2 vom 06.03.2018  ist der Aufstellungsbeschluss öffent-
lich bekannt gemacht worden.  
 
Unter Ziel und Zweck der Planung ist folgende Aussage getroffen worden: 
Das Gelände der ehemaligen TÜV-Akademie ist zum großen Teil seit längerer Zeit unge-
nutzt. 
Ehemalige Funktionsbauten befinden sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Das 
Gebiet ist derzeit im Flächennutzungsplan teilweise als Mischgebiet und teilweise als Son-
dergebiet "TÜV-Akademie" ausgewiesen. Mit dem Erwerb einer großen Fläche in diesem Be-
reich durch die Stadt Beeskow kann hier eine Entwicklung zu einem neuen Wohnstandort 
umgesetzt werden. Die Gebäude auf dem städtischen Gelände, die nicht unter Denkmal-
schutz stehen, werden abgebrochen. Das Gelände soll für die Errichtung von Einfamilien-
häusern, aber auch für Mehrfamilienhäuser entwickelt werden. Die vorhandenen Denkmale 
werden in die geplante Struktur integriert. 
Durch die Änderung des FNP und Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens soll der 
größte Teil des Gebietes in Wohnbaufläche geändert werden. Ein Teilbereich, der sich in Pri-
vatbesitz befindet, soll als gemischte Baufläche ausgewiesen werden. 
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Mit der Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses wurde ebenfalls bekannt gemacht, 
dass sich in der Zeit vom 16.04.2018 bis zum 27.04.2018 jedermann über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung unterrichten lassen kann und die Möglichkeit besteht, sich zur 
Planung zu äußern. 
Im Rahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zur FNP-Änderung sind keine An-
regungen/ Bedenken zum Vorhaben geäußert worden. Jedoch ist im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung im Parallelverfahren zum BP W26 folgende Aussage gemacht worden: 
Zunehmender Lärm belastet Bahrensdorf - das Spanplattenwerk, der gewerbliche und der 
Straßenlärm vom Friedländer Berg, die Schießhalle bei großkalibrigen Gerät, die Kreisstraße 
die neuen Bewohner insbesondere aus Sarkow auf und der "doppelte" Verkehr in Sackgasse 
des Bahrensdorfer Berg. Mit der neuen Bebauung wird nun noch unnötiger, zusätzlicher 
Lärm geplant. Der Verkehr wird an dem neuen Wohngebiet vorbeigeführt, um ihn danach in 
der Sackgasse wieder zurück zu den Grundstücken zu führen. So  wird jede Fahrt der Be-
wohner um bis zu 400 m verlängert. Weil dies auch die Bürger stört, wurde das Wohngebiet 
in Richtung Stadt  mit einem Geh-, Radweg über das Grundstück der Stadt Beeskow Flur 12 
Flurstück 1 zur Einmündung Bahrensdorfer Straße/Bahrensdorfer Berg geöffnet.  Dieser 
Weg muss auch für Pkw befahrbar werden, um den zusätzlichen Lärm in Bahrensdorf nicht 
weiter anwachsen zu lassen. Es ist erforderlich, das rückwärtige neue Wohngebiet an die 
Kreuzung anzuschließen, um den Verkehr und den Verschleiß der Wohngebietsstraße zu 
reduzieren. Die Straße auf dem Flurstück 1 muß ohnehin instand gehalten werden, sonst 
wirkt in Anbetracht eingezogener Wege und Errichtung von Sackgassen der Traum von einer 
Brücke zur Innenstadt auf die Bahrensdorfer Bevölkerung weltfremd. Demnach wird gebeten, 
die Straße im Wohngebiet für PKW in Richtung Stadt zur Einmündung am Bahrensdorfer 
Berg vorzusehen. 
 
Im Rahmen der Stellungnahme wurde auf die Verkehrserschließung abgezielt, die in der 
Planzeichnung zum Vorentwurf zum BP W26 ausgewiesen ist. Dies ist für die 69. FNP-
Änderung nicht relevant. Für den BP wird für die weitere Planung folgende Aussage getrof-
fen: 
Der Verkehr auf der Bahrensdorfer Straße ist als sehr gering einzuschätzen und wird sich 
auch durch die Planung des BP W26 nicht so wesentlich erhöhen, dass Richtwerte für All-
gemeine Wohngebiete überschritten werden. Die Lärmbelastung aus der Friedländer Chaus-
see im Bereich um das Plangebiet (auch für die Bebauung östlich der Bahrensdorfer Straße) 
liegt nachts unter 45 dB(A) und am Tage und am Tage unter 55 dB(A) und damit unterhalb 
der Richtwerte für Allgemeine Wohngebiete. Zwischen der Bahrensdorfer Straße und dem 
Spanplattenwerk liegt nahezu der gesamte Siedlungsbereich von Beeskow. Das Landesum-
weltamt hat in seiner Stellungnahme u.a. folgende Aussage getroffen: „Im Geltungsbereich 
des BP und im räumlichen Zusammenhang befinden sich nach aktuellem Kenntnisstand kei-
ne nach BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen. Er liegt nicht im Einwirkungsbereich 
von Verkehrsimmissionen der Friedländer Chaussee (B168). Die vorgelegte Planung wird 
aus Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes als realisierbar eingeschätzt. Nach aktuel-
lem Kenntnisstand kann die Gebietsabstufung als harmonisch bewertet werden. Dem Tren-
nungsgrundsatz gem. § 50 BImSchG wird entsprochen.“ Die Verkehrserschließung für das 
geplante Wohngebiet ist nach Diskussion mehrerer Varianten wie im Vorentwurf dargestellt 
gewählt worden (Sackgassenerschließung). Das Flurstück 1 ist an seiner schmalsten Stelle 
lediglich ca. 2,6 m breit und insgesamt nicht geeignet für eine Verkehrserschließung für KfZ. 
Die angesprochene Vision einer Brücke über die Spree ist für Fußgänger und Radfahrer an-
gedacht, nicht für KfZ und befindet sich noch ganz am Anfang der Überlegungen. Die Pla-
nung zum BP W 26 wird wie im Vorentwurf dargestellt beibehalten. 
 
Mit Schreiben vom 16.03.2018 sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange/ 
die Nachbargemeinden zur 69. FNP-Änderung frühzeitig gemeinsam mit dem BP W26 an 
der Planung beteiligt worden.  
 
Dabei sind analog zum BP W26 folgende wesentliche Aussagen gemacht worden: 
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Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG untere Naturschutzbehörde 
 Die untere Naturschutzbehörde wurde bereits frühzeitig zum BP beteiligt. Hierzu erfolg-

ten am 29.11.2017 eine Abstimmung sowie eine Besichtigung vor Ort und eine Stellung-
nahme vom 05.12.2017 zum erforderlichen naturschutz- und artenschutzfachlichen Un-
tersuchungsumfang. Die in der Stellungnahme vom 05.12.2017 getroffenen Aussagen 
sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

 Das Plangebiet befindet sich innerhalb der 50m-Uferschutzzone. Gem. § 61 (3) 
BNatSchG kann vom Bauverbot am Gewässer eine Ausnahme zugelassen werden, 
wenn: 
 die durch die bauliche Anlage entstehende Beeinträchtigung des Naturhaushaltes 

oder des Landschaftsbildes, insbesondere in Hinblick auf die Funktion der Gewässer 
und ihrer Uferzonen, geringfügig sind, oder dies durch entsprechende Maßnahmen 
sichergestellt werden kann, oder 

 dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. 

 Im Rahmen des zu erstellenden Umweltberichts zum BP ist näher auf den Uferschutz 
und die daran gebundenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Ausgleich ein-
zugehen. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme ist zu begründen.  

 Für den uferseitigen Teil wird die Festsetzung der privaten Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Naturnaher Uferbereich“ empfohlen. In diesem Bereich ist eine Strauchpflan-
zung vorzusehen. Diese Maßnahme stellt zum einen eine landschaftsgestalterische Ein-
bindung bzw. einen Übergang zum Uferbereich dar und dient gleichzeitig der Schaffung 
eines Puffer- und Schutzstreifens zum Schutzgebiet. (1) 

Landkreis Oder-Spree, Bauordnungsamt, AG untere Denkmalschutzbehörde 
Die in der Anlage zur Stellungnahme markierten Flächen kennzeichnen Lage und Ausdeh-
nung von bekannten Bodendenkmalen i. S. v. § 2 Abs. 2 Nr. 4 BbgDSchG. Diese stehen 
aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Kulturgeschichte des Menschen unter Schutz 
und sind zu erhalten (§§ 3 Abs. 1, 7 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Dies gilt auch für die nähere 
Umgebung der Denkmale (§ 2 Abs. 3 BbgDSchG). Denkmale sind so zu nutzen, dass ihre 
Erhaltung auf Dauer gewährleistet ist (§ 7 Abs. 2 BbgDSchG). Im gesamten Bereich der 
Schutzfläche und der Umgebungsschutzzone können Maßnahmen deshalb nur zur Funkti-
onssicherung bestehender Gebäude und Anlagen durchgeführt werden. Entsprechende 
Baumaßnahmen sind erlaubnispflichtig und sollen frühestmöglich bei der unteren Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises Oder- Spree beantragt werden (§§ 9, 19 Abs. 1 BbgDSchG). 
Gleiches gilt für Änderungen der Nutzungsart. Bodendenkmalverträgliche Nutzungen sind 
einvernehmlich anzustreben. Alle Veränderungen und Maßnahmen an Bodendenkmalen 
sind dokumentationspflichtig. Verantwortlich hierfür ist der Veranlasser (§ 9 Abs. 3 und 4 
BbgDSchG). Falls archäologische Dokumentationen notwendig werden sollten, sind die Kos-
ten dafür im Rahmen des Zumutbaren vom Veranlasser des Vorhabens zu tragen (§ 7 Abs. 
3 und 4 BbgDSchG). Dies ist bei entsprechenden finanziellen und terminlichen Planungen 
rechtzeitig und ausreichend zu berücksichtigen. Sollten bei Erdarbeiten - auch außerhalb der 
gekennzeichneten Bodendenkmalbereiche - Bodendenkmale entdeckt werden (Steinsetzun-
gen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Tonscherben, Metallsachen, 
Münzen, Knochen o. ä., sind die untere Denkmalschutzbehörde des LOS (Telefon 03366/35-
1479) und das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Lan-
desmuseum, Abteilung Bodendenkmalpflege, unverzüglich zu benachrichtigen (§ 11 Abs.1 
und 2 BbgDSchG). Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum 
Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigne-
ter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind 
unter den Voraussetzungen der §§11 Abs. 4, 12 BbgDSchG) abgabepflichtig. Die in der An-
lage zur Stellungnahme eingetragenen Bodendenkmale stellen den zurzeit bekannten Be-
stand dar. Da ständig Bodendenkmale neu entdeckt werden, müssen die Eintragungen ggf. 
ergänzt werden, woraus sich unter Umständen neue Auflagen oder Nutzungseinschränkun-
gen ergeben können. Die Einzeldenkmale .historische Feuerwehrschule mit Wagenhalle", 
Wohn- und Verwaltungshaus" und "Steigerturm mit ehemaligem Gasübungshaus"" sind in 



7 

 

Flächennutzungsplan Beeskow 
Änderung Nr. 69                                                                                               BEST PLAN 

 

der 69. Änderung des FNP mit der entsprechenden Signatur zu kennzeichnen. Im weiteren 
Planverfahren sind die Denkmalbehörden zu beteiligen. 
Landkreis Oder-Spree, Bauordnungsamt, AG Bauleitplanung 
Für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist entlang der Bahrensdorfer Straße Wohn-
baufläche vorgesehen. Einbezogen in diese Baufläche ist auch das Flurstück 87, laut Be-
gründung (Vorentwurf Seite 7, als letztes südlich der ehemaligen TÜV-Akademie mit einem 
Wohnhaus bebautes Grundstück. An das Flurstück 87 schließen aber tatsächlich noch die 
bebauten Flurstücke 88 und 89 an jeweils ein Wohnhaus). Auch diese sollten hinsichtlich der 
Gleichbehandlung als Baufläche dargestellt werden. Die Lage der Grundstücke im LSG und 
ihre Verträglichkeit mit dem Schutzziel sind zu prüfen. Das betrifft aber auch jetzt bereits das 
Flurstück 87. (2) 
Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG Untere Wasserbehörde 
Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 
Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
Landkreis Oder-Spree, Landwirtschaftsamt, SG Agrarentwicklung 
Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung , GL 5 
Es ist derzeit kein Widerspruch zu Zielen der Raumordnung zu erkennen. Die Planungsab-
sichten sind an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
Landesamt für Umwelt 
 Immissionsschutz  
 Sachstand - Der BP wird über die Bahrensdorfer Straße erschlossen. Er grenzt östlich an 

den BP H07 „Textbebauungsplan Einzelhandel“. Der BP regelt, dass die Ansiedlung von 
Einzelhandel mit zentrenrelevantem Sortiment“ nur im Zentrum der Stadt Beeskow zuläs-
sig ist. Das Umfeld des BP dient hauptsächlich Wohnzwecken. 

 Im Geltungsbereich des BP und im räumlichen Zusammenhang befinden sich nach aktu-
ellem Kenntnisstand keine nach BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen. Er liegt 
nicht im Einwirkungsbereich von Verkehrsimmissionen der Friedländer Chaussee (B168). 
Im südwestlichen Bereich ist eine Sportstätte kartiert. 

 De vorliegende BP wurde insbesondere nach den Grundsätzen des § 50 BImSchG i.V.m. 
§ 1 (5) und (6) Nr. 1 BauGB geprüft. Demnach sollen Flächen interschiedlicher Nutzungen 
so zugeordnet werden, dass schädliche Umweltauswirkungen  (§§ 1, 3 BBIschG) auf 
schutzwürdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen ausgeschlossen 
werden. 

 Detaillierungsgrad der Planung – Der Inhalt des BP ist mindestens um die Angaben 
gem. § 39 (1) BauGB zu ergänzen. Im Umweltbericht muß eine Bestandsaufnahme der 
Schutzgüter erfolgen. Die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter im Planfall sind 
zu erläutern, zu diskutieren und ggf. Vermeidungs-/ Minderungsmaßnahmen zu benen-
nen. Die Entwicklung des Geltungsbereichs bei Nicht-Durchführung der Planung (Nullfall) 
ist darzustellen. Weiterhin sollten im Rahmen der Umweltprüfung eine Bestandsaufnahme 
der vorhandenen Nutzungen und Vorbelastungen im Umfeld des Plangebietes durchge-
führt werden. Die Auswirkungen auf den Geltungsbereich und die vorgesehenen Nutzun-
gen unter Berücksichtigung des Schutzanspruchs im Plangebiet sind zu bewerten. 

 Fazit – die vorgelegte Planung wird aus Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes als 
realisierbar eingeschätzt. Nach aktuellem Kenntnisstand kann die Gebietsabstufung als 
harmonisch bewertet werden. Dem Trennungsgrundsatz gem. § 50 BImSchG wird ent-
sprochen. Der Umweltbericht wird in Aussicht gestellt. Ein abschließendes Votum wird bis 
zur erneuten Vorlage der vollständigen Planungsunterlagen ausgesetzt.  

 Wasserwirtschaft – Hinweise: Während der Baumaßnahmen besteht die Möglichkeit der 
Verunreinigung von Gewässern durch wassergefährdende Stoffe. Es ist sicherzustellen, 
dass durch die Einhaltung einschlägiger Sicherheitsbestimmungen eine wassergefähr-
dende Kontamination vermieden wird (§ 1BbgWG, § 5 (1) WHG). Die Versiegelung der 
Bebauungsflächen sollte auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werde, um die 
Grundwasserneubildung möglichst wenig zu beeinträchtigen. Das anfallende Nieder-
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schlagswasser sollte unter Beachtung des § 54 (4) Satz 1 BbgWG zur Versickerung ge-
bracht werden. 

Landesbetrieb Forst, untere Forstbehörde 
 Bei der Prüfung der eingereichten Unterlagen wurde festgestellt, dass eine forstbehördli-

che Betroffenheit gegeben ist (1). Es wurde festgestellt, dass im Bereich der Planung und 
darüber hinaus eine Ordnungswidrigkeit gem. § 37 LWaldG vorliegt (2). 

 Zu (1) – im südlichen Bereich des Plangebietes (Flurstücke 4/10, 4/11, Flur 12, Gemar-
kung Beeskow) ist Wald gem. § 2 LWaldG betroffen (Größe der betroffenen Waldfläche 
ca. 4450 m²). entsprechend der Planungsunterlagen soll die bestehende Waldfläche in 
Bauland umgewandelt werden. Gem. § 8 LWaldG sind für die Umwandlung von Wald 
entsprechende Kompensationsmaßnahmen vorzusehen. Die Kompensationsfläche ergibt 
sich aus der Größe der Umwandlungsfläche zuzüglich der rechnerischen Berücksichti-
gung abwägungsrelevanter Waldfunktionen. Für die Waldfläche im BP sind folgende ab-
wägungsrelevante Waldfunktionen berücksichtigt worden – Lokaler Klimaschutzwald, 
Bodendenkmale. Unter Beachtung der anteilig vorhandenen abwägungsrelevanten Wald-
funktionen ist für die geplante Umwandlung eine Kompensation im Verhältnis 1:2,25 er-
rechnet worden. Die gesamte Kompensationsmaßnahme beträgt unter Berücksichtigung 
der Flächenverhältnisse 1,0023 ha. Die Kompensationsmaßnahme ist wie folgt durchzu-
führen – es ist eine geeignete Fläche von mind. 0,445 ha als Erstaufforstung aufzufors-
ten. Die Ersatzaufforstung ist hinsichtlich der Mischungsart als a) nadelholzdominierter 
Reinbestand mit Mischbaumartenanteil, b) Mischbestand, c) laubholzdominierter Reinbe-
stand mit Mischbaumartenanteil anzulegen und zu pflegen. Waldverbessernde Maßnah-
men können auf einer 0,5568 ha großen Fläche als Voranbau mit Laubholz angelegt 
werden. Die Anlage der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme hat bis spätestens 2 Jahre 
nach Beginn des Vollzugs der Waldumwandlung zu erfolgen. Nachdem der BP rechts-
kräftig geworden ist, wird durch die untere Forstbehörde empfohlen, die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme vorzeitig zu realisieren und anerkennen zu lassen. Es hat sich be-
währt, dass dafür ein städtebaulicher Vertrag geschlossen wird. Die Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahme muß so geplant, ausgeführt und gepflegt werden, dass die Entwicklung 
einer standortgerechten, naturnahen Waldgesellschaft gewährleistet ist. Die Ausgleichs- 
und Ersatzflächen sind nach den für den Landeswald Brandenburg geltenden Waldbau- 
und Qualitätsstandards, nach den anerkannten Regeln zum Einsatz der Technik und in 
Sinne der guten forstlichen Praxis aufzuforsten. Die Baumartenwahl unterliegt darüber 
hinaus den Einschränkungen des Erlasses zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte 
bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Natur. Es ist ausschließlich nur zugelasse-
nes Vermehrungsgut (Pflanzmaterial) i.S.d. Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG) zu 
verwenden. Bei den dem FoVG unterliegenden Baumarten sind die Herkunftsempfehlun-
gen des Landes Brandenburg in der jeweils geltenden Fassung verbindlich anzuwenden. 
Der Herkunftsnachweis des forstlichen Vermehrungsgutes ist durch Vorlage des Liefer-
scheines einer Baumschule gegenüber der zuständigen unteren Forstbehörde zu erbrin-
gen. Für die Anlage eines Waldrandes sind Sträucher zu verwenden, die dem Erlass des 
MIL und des MUGV zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte für die Pflanzung von 
Gehölzen in der freien Natur entsprechen. Der Begünstigte hat die Bestätigung der 
durchgängigen Herkunftssicherung für die Herkunftsgebiete 2.1 und 1.2 nach Erlass vom 
18.09.2013, angefangen von der Ernte, über die Gehölzzucht bis hin zum Vertrieb durch 
Angabe der Gehölzindexnummer nachzuweisen. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 
soll im Naturraum "Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet liegen. Wenn die vor-
genannten Bedingungen und Auflagen bezüglich der Ersatz- und Ausgleichmaßnahme 
durch den Antragsteller ins Planungsverfahren eingeführt werden, wird durch die Untere 
Forstbehörde, Oberförsterei Briesen für die Umwandlung der festgestellten Waldfläche im 
Plangebiet eine Zustimmung in Aussicht gestellt. (3a) 

 Zu (2) - Im Zuge der Prüfung im Bereich des Planungsgebietes zur Aufstellung des B-
Planes, und darüber hinaus, wurde eine Ordnungswidrigkeit gem. § 37 LWaldG Abs, 1 
Satz 21 - "Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 18 Absatz 
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2 ohne vorheriger Genehmigung den Wald sperrt ", festgestellt. Die Sperrung wurde 
durch Einzäunung vorgenommen. (3b) 

Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und Umland  
Im Zuge der bauseitigen Erschließung ist eine gemeinsame Planung vorgesehen. In der be-
reits abgeschlossenen Vereinbarung sind alle Modalitäten zur trink- und abwasserseitigen 
Erschließung geregelt. Zur Aufstellung des BP gibt es keine Einwände oder Ergänzungen. 
EWE Netz GmbH 
 Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen der EWE. Diese Lei-

tungen und Anlagen sind in ihren Trassen grundsätzlich zu erhalten und dürfen we-
der beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Es wird 
gebeten, sicherzustellen, dass diese Leitungen und Anlagen weder technisch noch 
rechtlich beeinträchtigt werden. Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit ei-
ner Anpassung der Anlagen der EWE ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorga-
ben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die Neu-
erstellung. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind vom Vorha-
benträger vollständig zu tragen und der EWE zu erstatten, es sei denn, der Vorha-
benträger und die EWE haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich gere-
gelt. 

 Die EWE hat keine weiteren Bedenken/ Anregungen. 
E.DIS AG  
Es bestehen keine Einwände gegen die Planung.  

- Hinweise:  
- Die ehemalige Bebauung im Plangebiet wurde seinerzeit über ein kundeneigenes 
Stromversorgungsnetz versorgt. Für diese Versorgungsanlagen liegen bei der e.dis 
keine Bestandsunterlagen vor. Derzeit befinden sich keine Anlagen der e.dis im 
Plangebiet. 

- Für die geplante Bebauung wird die elektrotechnische Grunderschließung des Gebie-
tes erforderlich. Es wird empfohlen, bei der Abt. Netzkundenbetreuung ein Angebot 
zur elektrotechnischen Grunderschließung abzufordern. 

Deutsche Telekom Technik GmbH  
 Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
 Es wird gebeten, folgende fachliche Festsetzung in den BP aufzunehmen: 
- In allen Straßen und Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-

tungszone in einer Breite von ca. 0,5 m für die Unterbringung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom vorzusehen. 

- Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen zu beachten. Es wird gebeten, sicherzustellen, dass durch die 
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom nicht behindert werden. 

- Zur Versorgung der neu zu errichtenden Gebäude mit Telekommunikationsinfrastruktur 
durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet 
und außerhalb des Plangebietes erforderlich. Für den rechtzeitigen Ausbau ist es not-
wendig, dass der Beginn der Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet der Telekom 
mind. 4 Monate vor Beginn angezeigt wird. 

Es wird davon ausgegangen, dass die von der EWE Netz GmbH getätigte Aussage „Im 
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen der EWE“ um Anlagen im Be-
reich der Bahrensdorfer Straße handelt. Vor Baubeginn (auch vor Abrißmaßnahmen) ist je-
doch der genaue Bestand der Anlagen abzufragen. Dies gilt auch für die anderen Medien. 
Da das Plangebiet im Rahmen des BP-Verfahrens eine vollkommen neu Struktur erhält, ist 
nicht davon auszugehen, dass bestehender Leitungsbestand weiter verwendet werden kann. 
 
GDMcom 
 Bezugnehmend auf das BP-Gebiet erteilt die GDMcom Auskunft für die folgenden Anla-

genbetreiber: 
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 Nicht betroffen – EMB Energie Mark Brandenburg GmbH *, Erdgasspeicher Peissen 
GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, GasLINE Telekommunikationsgesellschaft deut-
scher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG *, Gugas GmbH *, innogy Gas Sto-
rage VWE GmbH *, ONTRAS Gastransport GmbH, VNG Gasspeicher GmbH. 

* GDMcom ist für die Auskunft zu Anlagen dieses Betreibers nicht oder nur z.T. zuständig. 
Es wird darum gebeten, den angegebenen Anlagenbetreiber zu beteiligen. 
 
Zu (1) - Die angeführten Anregungen werden in der weiteren Planung im Bebauungsplanver-
fahren berücksichtigt. 
Zu (2) – mit den Ausführungen zur frühzeitigen Beteiligung war der gesamte derzeit im FNP 
als Mischbaufläche ausgewiesene und im LSG liegende bebaute Bereich südlich der ehema-
ligen TÜV-Akademie gemeint. Dieser beinhaltet die Flurstücke 87 bis 89. Diese 3 Flurstücke 
sind mit Eigenheimen bebaut, somit bestehende Siedlungsfläche und deshalb auch in den 
rechtskräftigen FNP als Bestandteil der Mischbaufläche an der Bahrensdorfer Straße aufge-
nommen worden. Mit der 69. FNP-Änderung wird demnach keine neue Siedlungsfläche aus-
gewiesen, sondern die bislang als Mischbaufläche ausgewiesene Fläche im LSG-Bereich 
nunmehr als Wohnbaufläche ausgewiesen. Durch die beabsichtigte Entwicklung auf der Flä-
che der ehemaligen TÜV-Akademie (BP W26 und entlang der Bahrensdorfer Straße) wäre 
es nicht nachvollziehbar, weshalb die vorbeschriebenen Eigenheimgrundstücke als Misch-
baufläche im FNP verbleiben würden. Da durch die nunmehr ausgewiesene Wohnbaufläche 
ein geringeres Nutzungsspektrum als innerhalb der vormals ausgewiesenen Mischbaufläche 
möglich ist, ergibt sich auch eine Verbesserung für das LSG. 
Zu (3a) - Im Rahmen des Verfahrens zum BP W21 „Südwald“ ist die Erstaufforstung von 
Mischwald in der Größe von 4 ha ist auf Teilflächen des Flurstücks 190 der Flur 12 vorgese-
hen. Die untere Forstbehörde hat dem zugestimmt. Die Gesamtgröße der zur Verfügung 
stehenden Fläche beträgt 8,9 ha. Somit stehen hier für den BP W26 ausreichend Fläche zur 
Verfügung um die Ersatzaufforstung von 0,445 ha zu realisieren. 
Gleichfalls im Rahmen des Verfahrens zum BP W21 „Südwald“ sind 2 Vorschläge als geeig-
net anzusehen – Abt. 25 a 2, Größe 2,25 ha, Abt. 29 b 0, Größe 2,45 ha für waldverbessern-
de Maßnahmen vorgeschlagen worden. Insgesamt stehen hier somit 4,7 ha für waldverbes-
sernde Maßnahmen zur Verfügung. Durch die ermittelte Flächendifferenz werden hiervon 
4,26 ha für den BP W 21 benötigt. Es wird vorgeschlagen, die waldverbessernden Maßnah-
men für den BP W26 auf der Restfläche umzusetzen. Da die Waldumwandlung grundsätzlich 
in Aussicht gestellt wird, stehen der FNP-Änderung keine grundsätzlichen forstrechtlichen 
Belange entgegen. 
Zu (3b) - Nicht FNP-relevant, zwischen der unteren Forstbehörde und der Stadt Beeskow ist 
das Einvernehmen hergestellt worden, dass der Sachverhalt durch das laufende BP-
Verfahren zum BP W26 geheilt wird. 
 
In Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sind im Rahmen der FNP-Änderung über 
die nachrichtliche Übernahme der Denkmale hinaus keine Anregungen zu berücksichtigen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3(2) BauGB wurde vom 27.08.2018 bis einschließ-
lich 28.09.2018 durch öffentliche Auslage durchgeführt. Im Rahmen dieser Beteiligung sind 
keine Anregungen/ Bedenken vorgetragen worden. 
 
Die Beteiligung der Behörden/ sonstige Träger öffentlicher Belange nach § 4(2) BauGB und 
die Beteiligung der Nachbargemeinden ist mit Schreiben vom 16.08.2018 durchgeführt wor-
den. 
Dabei sind folgende wesentliche Aussagen gemacht worden (z.T. sind zur 69. FNP-
Änderung und zum im Parallelverfahren befindlichen BP W26 gleichlautende Stellungnah-
men abgegeben worden): 
Landkreis Oder-Spree, Bauordnungsamt, AG Bauleitplanung 
Keine Einwände 
Landkreis Oder-Spree, Bauordnungsamt, SG Technische Bauaufsicht 
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Keine Einwände 
Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG untere Naturschutzbehörde 
 Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zum Bebauungs-

pIanverfahren Nr. W 26 "Am Bahrensdorfer See". Zum Bebauungsplan mit Umweltbericht 
und Artenschutzfachbeitrag wurde durch die untere Naturschutzbehörde eine natur-
schutzfachliche Stellungnahme vom 17.09.2018 erstellt. Diese ist entsprechend zu be-
rücksichtigen. 

 Stellungnahme vom 17.09.2018 zum BP 
 Einwendungen - Bauverbot an Gewässern (§ 61 BNatSchG): Die Wohngebiete WA 3 und 

WA 1 befinden sich teilweise innerhalb der 50 m Uferschutzzone. Gemäß § 61 Abs. 3 
BNatSchG kann vom Bauverbot am Gewässer eine Ausnahme zugelassen werden, 
wenn 1. die durch die bauliche Anlage entstehende Beeinträchtigung des Naturhaushal-
tes oder des Landschaftsbildes, insbesondere in Hinblick auf die Funktion der Gewässer 
und ihrer Uferzonen, geringfügig sind, oder dies durch entsprechende Maßnahmen si-
chergestellt werden kann oder, 2. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-
teresses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Entspre-
chend dem Umweltbericht zum B-Plan werden für die geplante Überbauung ausschließ-
lich Flächen in Anspruch genommen, die durch Verdichtung und Umlagerung vorgeprägt 
sind. Es werden keine wertvollen bzw. gesetzlich geschützten Biotope überbaut. Das 
westlich angrenzende Biotop wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht 
verändert. Entlang der' Westgrenze des Geltungsbereichs wird ·eine private Grünfläche 
mit der Breite von 10 m festgesetzt, in der Gehölzpflanzungen vorzunehmen sind. Bau-
maßnahmen sind in diesem Bereich nicht zulässig. Um eine Barrierewirkung gerade im 
Hinblick auf die westlich gelegenen Gewässerstrukturen zu vermeiden, sind Öffnungen in 
den Einfriedungen festgesetzt. Die Voraussetzungen nach § 61 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG 
liegen vor. Eine Ausnahme vom Bauverbot wird in Aussicht gestellt. Die Genehmigung 
erfolgt im Rahmen des konkreten Bauantrages. In diesem Zusammenhang wird um die 
Aufnahme der Konkretisierung gebeten, dass „naturnahe" Treppen und Böschungsab-
fangungen zulässig sind. 

 Artenschutz (§ 44 BNatSchG): Zauneidechsen - In Ergänzung zum Artenschutzfachbei-
trag wurden mit Schreiben vom 11.09.2018 der Fang und die Umsetzung der Zauneid-
echsen dokumentiert. . Angrenzend an das Plangebiet wurde ein Ersatzlebensraum für 
die Zauneidechse geschaffen. Der Fang und die Umsetzung der von den Baumaßnah-
men betroffenen Individuen wurden an 6 Fangtagen durchgeführt und protokolliert. Ins-
gesamt wurden 46 Zauneidechsen zwischen dem 20.08. und 07.09.2018 gefangen und 
ohne Zwischenhälterung in die Maßnahmefläche umgesetzt. Mit der gestalteten Maß-
nahmefläche als Ersatzlebensraum und der protokollierten Umsetzung kann davon aus-
gegangen werden. dass die lokale Population am Standort erhalten bleibt. Eine arten-
schutzrechtliche Ausnahmegenehmigung ist nicht erforderlich. Brutvögel/Freibrüter -  
Mit der vorgesehenen Bebauung geht der Nahrungs- und Lebensraum der Heidelerche 
am Standort (ruderale Pionier-, Gras-, und Staudenflur mit einzelnem Gehölzaufwuchs) 
verloren. Es handelt sich hier um eine nach BNatSchG streng geschützte Art. Die Verbo-
te nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG gelten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG 
nicht, soweit die ökologische Funktion der von den Eingriffen betroffenen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Hierzu wurden im 
Artenschutzfachbeitrag keine Aussagen getroffen. . Die Heidelerche bevorzugt eine 
halboffene, strukturierte Landschaft in sonniger Lage mit Sing- und Beobachtungswarten, 
Waldrandnähe und lückiger Vegetation. Mit der Durchführung einer vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahme (CEF) könnte die ökologische Funktion gesichert werden. Daher ist 
mit Aufstellung des Bebauungsplanes eine solche Fläche nachzuweisen bzw. eine Re-
duzierung des Bebauungsumfanges vorzunehmen. Sollte die Durchführung der vorgezo-
genen Ausgleichsmaßnahme nicht möglich sein, bedeutetet das, dass der Verbotstatbe-
stand erfüllt ist und geprüft wird, ob Gründe vorliegen, die eine Ausnahme zulassen (vgl. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG). 
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 Eingriffsregelung - Die zulässige Neuversiegelung beträgt 22 480 m² und die zu entsie-
gelnde Fläche 20 377 m². Es kommt zu einer Neuversiegelung von 2100 m². Vorgesehen 
ist ein Rückbau von Hochbauten mit Unterkellerung sowie von Bauten deren Entsorgung 
einen hohen Kostenaufwand verursacht. Die Berechnung eines höheren Kompensations-
faktors (2) ist daher angemessen. Die Anerkennung eines Kompensationsfaktors von (4) 
wird von Seiten der unteren Naturschutzbehörde nicht gefolgt. Es ist richtig, dass sich der 
Standort am Rande eines ökologisch wertvollen und sensiblen Landschaftsbereiches be-
findet. Mit der vorgesehenen Überplanung und Bebauung des Areals tritt jedoch keine 
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes durch die vollständige Be-
seitigung der Bebauung bzw. Entsiegelung des Standortes ein. Das Plangebiet geht so-
gar über den baulichen Bestand hinaus. (1) 

Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG untere Wasserbehörde 
keine Einwände 
Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 
 Da es sich bei der 69. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Seeskciw um ein 

Parallelverfahren zum B-Planentwurf Nr. 26 „Am Bahrensdorfer See“ handelt, wird in die-
sem Zusammenhang auf die Stellungnahme der unteren Abfallwirtschafts- und Boden-
schutzbehörde vom 13.09.2018 (Aktz. : 4 67 4 03 0486/18) verwiesen. 

 Von je 1000 m' Teilfläche sind aus den Bodenhorizonten - 0-10 cm unter Geländeober-
kante (Kontaktbereich), 10-35 cm unter Geländeoberkante (für Kinder beim Spielen er-
reichbarer Horizont) sowie (für den Fall, dass Nutzgärten zugelassen werden sollen), 30-
60 cm unter Geländeoberkante (Hauptwurzelbereich für Gartengemüse) jeweils eine 
Mischprobe, bestehend aus 25 Einzelproben, zu bilden. Entsprechende Details wie z.B. 
das zu untersuchende analytische Spektrum sollen durch das beauftragte Ingenieurbüro 
mit der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde abgestimmt werden. Im Er-
gebnis dieser Untersuchung kann man eine Aussage zur Nutzbarkeit der Fläche für eine 
Wohnbebauung treffen. Gegebenenfalls sind erheblich belastete Teilflächen im Flachen-
nutzungsplan zu kennzeichnen. (2) 

Landkreis Oder-Spree, StabsteIle Stärkung des ländlichen. Raumes - FB Wirtschaftsförde-
rung 
keine Einwände 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung , GL 5 
 Die Planungsabsichten sind an die Ziele der Raumordnung angepasst. Zur Begründung 

wird auf unsere Stellungnahme zur Zielanfrage vom 05.04.2018 verwiesen. 
 Inhalt der Stellungnahme zur Zielanfrage vom 05.04.2018: 
 Es ist derzeit kein Widerspruch zu Zielen der Raumordnung zu erkennen. Die Planungs-

absichten sind an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 Auf die vorliegenden Planungen bezogene Ziele der Raumordnung: 
 Ziel 2.9 LEP B-B – Einstufung von Beeskow als Mittelzentrum im Zentrale-Orte-System 
 Ziel 4.2 LAP B-B – Anschluß neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete 
 Ziel 4.5 (1) Nr. 1 LEP B-B – Entwicklung von Siedlungsflächen mit Wohnnutzungen in 

Zentralen Orten ohne Gestaltungsraum Siedlung (ist ohne quantitative Beschränkung 
möglich) 

 Zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gibt es keine Hinweise. 
Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 
 Im Zuge der o. g. Änderung plant die Stadt Beeskow die Darstellung einer Wohnbauflä-

che auf einer Außenbereichsfläche mit einer Größe von ca. 5,4 ha. Der Flächennut-
zungsplan der Stadt Beeskow stellt aktuell auf diesem Gebiet eine gemischte Baufläche, 
eine landwirtschaftliche Fläche und ein sonstiges Sondergebiet dar. Die 69. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Beeskow ist mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung vereinbar. Zur Begründung wird auf die Stellungnahme zum Bebauungs-
plan W 26 "Am Bahrensdorfer See" verwiesen. 

 Inhalt der Stellungnahmen zum BP W26: 
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 Der Bebauungsplan Nr. W 26 "Am Bahrensdorfer See" der Stadt Beeskow ist mit den Zie-
len und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. Laut Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg (LEP B-B) erfüllt Beeskow mittelzentrale Funktionen. Hier ist die Entwick-
lung von Wohnsiedlungen grundsätzlich zulässig (Z 4.5 (1) Nr. 1 LEP B-B), wenn die Flä-
chen an vorhandenes Siedlungsgebiet anschließen (Z 4.2 LEP B-B). Der Geltungsbereich 
des o. g. Bebauungsplanes schließt im Osten an bestehende Wohnsiedlungen an.  

 Der Geltungsbereich liegt innerhalb des in der Festlegungskarte 1 LEP B-B dargestellten 
Risikobereichs Hochwasser. Die Belange des vorbeugenden Hochwasserschutzes sind in 
der weiteren Planung besonders zu berücksichtigen (G 5.3 LEP B-B). 

 Die für die Planung relevanten Grundsätze der Raumordnung zur Zugänglichkeit und Er-
lebbarkeit von Gewässerrändern (hier: Ufer des Bahrendorfer Sees), Grundsatz § 6 Abs. 
3 LEPro 2007 (Erhaltung der öffentlichen Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässer-
rändern und anderen Gebieten, die für die Erholungsnutzung besonders geeignet sind) 
sind in der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. 

Landesamt für Umwelt (LfU) 
 Immissionsschutz 
 Sachstand - Die Stadt Beeskow beabsichtigt mit der 69. Änderung des Flächennut-

zungsplans in der Siedlungslage Bahrensdorf für einen Teilbereich die Darstellungen von 
Fläche für Landwirtschaft, gemischte Baufläche und Sonderbaufläche in Wohnbaufläche 
bzw. gemischte Baufläche zu ändern. Parallel zur Flächennutzungsplanänderung wird für 
einen Großteil des Änderungsbereiches der Bebauungsplan "Am Bahrensdorfer See" 
aufgestellt. 

 Stellungnahme - Rechtsgrundlage: Nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) sind Flächen unterschiedlicher Nutzungen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen weitgehend vermieden werden. Aus immissionsschutz-
fachlicher Sicht ergeben sich zu o. g. Flächennutzungsplanänderung keine Forderungen 
oder Bedenken. Die immissionsrelevanten Belange wurden im Umweltbericht in ausrei-
chendem Umfang dargestellt und erörtert. 

 Wasserwirtschaft – Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU gemäß BbgWG § 126 
Abs. 3 Satz 3 betreffend werden folgende Hinweise gegeben: Während der Durchführung 
von Baumaßnahmen besteht die Möglichkeit der Verunreinigung von Gewässern durch 
wassergefährdende Stoffe. Es ist sicherzustellen, dass durch die Einhaltung einschlägi-
ger Sicherheitsbestimmungen eine wassergefährdende Kontamination vermieden wird (§ 
1 BbgWG, § 5 Abs. 1 WHG). Die Versiegelung der Bebauungsflächen sollte auf ein not-
wendiges Mindestmaß beschränkt werden, um die Grundwasserneubildung möglichst 
wenig zu beeinträchtigen. Das anfallende Niederschlagswasser sollte unter Beachtung 
des § 54 Abs. 4 Satz 1 BbgWG zur Versickerung gebracht werden. 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Die Stellungnahme vom 27.03.2018  gilt unverändert weiter. 
Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände 
 Die nachfolgende Stellungnahme zum BP W26 gilt im übertragenen Sinne auch für die 

FNP-Änderung Nr. 69 der Stadt Beeskow: 
 Es lagen umfangreiche und aussagekräftige Unterlagen zur Beurteilung des Planvorha-

bens vor. Beabsichtigt ist für eine Teilfläche (hier TF 3) der ehemaligen TÜV Rheinland 
GmbH mit ca. 5,4ha zur Wohnbebauung mit ca. 30 Eigenheimen und ca. 25 Mietwoh-
nungen Planungs- und Baurecht zu schaffen. Die Planfläche ist bereits deutlich urban 
(baulich) vorgeprägt. Die Planfläche ist nicht flächenmäßiger Bestandteil eines LSG 
und/oder NSG bzw. eines Trinkwasserschutzgebietes. Im Westen und Osten grenzt je-
doch das FFH/NSG-Gebiet "Spreewiesen südlich Beeskow" unmittelbar wie auch das 
geschützte Ufer des Bahrensdorfer Sees an die Plangebietsgrenze an. 

 Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre eine naturverträgliche Nachnutzung durchaus 
denkbar. Dies würde aus Sicht der Belange von Natur und Landschaft jedoch bedeuten, 
dass die 50-m geschützte Uferzone entsiegelt und danach unbebaut bleibt. Eine andere 
Alternative wäre, die Gebäude für welche Bestandsschutz besteht in diesem Bereich zu 
belassen und nachzunutzen. In keinem Fall kann einer Mehrversiegelung in diesem ge-



14 

 

Flächennutzungsplan Beeskow 
Änderung Nr. 69                                                                                               BEST PLAN 

 

schützten Bereich über das bisherige Ausmaß hinaus zugestimmt werden. Darüber hin-
aus wäre zu gewährleisten, dass die Uferzone durchgängig und für die Gemeinheit er-
lebbar ist, so dass auch später Planungen für einen Wander-/Uferweg möglich bleiben. 
Die Schaffung einer Pufferzone wäre auch aufgrund des angrenzenden FFH/NSG's not-
wendig, um Beeinträchtigungen in das Gebiet hinein zu minimieren/unterbinden. Die vor-
gesehene Festsetzung mit 10m tiefer Grünfläche bietet hier nicht ausreichend Schutz, 
zumal Einfriedungen, Wege, Treppen, Böschungsabfangungen weiterhin gestattet sind. 
Weiterhin sollte auf eine bauliche Inanspruchnahme des südlichsten Bereiches (Wald) 
verzichtet werden. Das Plangebiet ist um diesen Bereich zu minimieren. Der Inanspruch-
nahme von Wald stehen die Verbände grundsätzlich kritisch gegenüber. Zu guter Letzt 
ist nach unserer Einschätzung keinesfalls ausreichend begründet, dass eine Nachfrage 
in der beabsichtigten Grössenordnung besteht, zumal für im Verfahren befindlichen Be-
bauungsplänen bereits Kapazitäten von ca. 90 Eigenheimen vorgesehen sind, wobei an-
geblich nur 26 Anfragen vorliegen (S. 311BP-Entwurf, Kap. II Planinhalt, Pkt I). 

 FAZIT - Einer naturverträglichen Nachnutzung kann aus Sicht der Belange von Natur und 
Landschaft entsprochen werden, wenn auf Bebauungen im geschützten 50m-Uferbereich 
verzichtet wird, auf die Inanspruchnahme von Wald im südlichen Plangebiet verzichtet 
wird und wenn nachvollziehbar ein bestehender Bedarf an weiteren Bauplätzen für Ei-
genheime in Beeskow begründet werden kann. Die Bevölkerung von Beeskow schrumpft 
seit Jahrzehnten. Es ist daher kein Bedarf erkennbar, der solche massiven Eingriffe in 
Natur und Landschaft rechtfertigt. Zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Belan-
ge ist die Einsetzung einer ökologischen Baubegleitung vonnöten. Für die Inanspruch-
nahme der Uferbereiche ist ein Antrag auf Ausnahme zu stellen. Entgegen der Auffas-
sung, dass überwiegend öffentliches Interesse geltend gemacht werden kann und somit 
die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme vorliegen (S. 39/40 BP-Entwurf), 
weisen die Verbände darauf hin, dass hier eher rein private (Bau)-Interessen vorliegen. 
Daher ist es zweifelhaft, ob ausreichende Ausnahmetatbestände geltend gemacht wer-
den können. Sollte die Stadt von den Planungsabsichten Abstand nehmen, wäre hier die 
Möglichkeit von Entsiegelungsmassnahmen gegeben, von denen ansonsten immer be-
hauptet wird, dass es keinerlei Möglichkeiten dazu im Stadt-/Gemeindegebiet geben 
würde. (3) 

Landesbetrieb Straßenwesen 
Nach Sichtung der Unterlagen wird mitgeteilt, dass Belange der Straßenbauverwaltung nicht 
berührt werden. Äußerungen zu Belangen von Umweltprüfung liegen nicht in der Zuständig-
keit der Straßenbauverwaltung. 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 
 Keine Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelun-

gen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht 
überwunden werden können, 

 Keine beabsichtigten eigenen Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren kön-
nen, 

 Der Bereich des o. g. Vorhabens liegt vollständig innerhalb der Erlaubnis für das Feld 
Reudnitz (Feldesnummer: 11-1507). Die nach § 7 Bundesberggesetz (BBergG) erteilte 
Erlaubnis gewährt das bis zum 17.12.2018 befristete Recht zur Aufsuchung von tieflie-
genden Kohlenwasserstoffen (Erdöl, Erdgas) innerhalb festgelegter Feldesgrenzen. 
Rechtsinhaberin der Erlaubnis ist die GENEXCO GmbH, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin. 
Die Erlaubnis gestattet noch keine konkreten Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsboh-
rungen. Auswirkungen auf die Umwelt werden in diesem Stadium der Erlaubnis nicht er-
zeugt. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsver-
fahren, den Betriebsplanzulassungsverfahren zulässig. Zuletzt hat die frühere Rechtsin-
haberin, die Bayerngas GmbH, auf dem Gebiet der Stadt Beeskow Aufsuchungstätigkei-
ten auf der Grundlage eines nach § 52 BBergG zugelassenen Hauptbetriebsplanes 
durchgeführt. Es wird empfohlen, die aktuelle Rechtsinhaberin mit in das Verfahren ein-
zubeziehen. 

Landesbetrieb Forst, untere Forstbehörde 
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 Die Unterlagen über die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Beeskow Nr. 69 wurden von der un-
teren Forstbehörde Oberförsterei Briesen geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass Wald im 
Sinne des LWaldG1 betroffen ist, sowie weitere forstbehördliche Belange berührt werden. 
Betroffene Waldflächen sind in der Gemarkung Beeskow, Flur 12 die Flurstücke 4/10 und 
4/11. Diese beiden Flurstücke sind Bestandteil der Forstabteilung 3750im Waldgebiet 
Friedland (Nr174). Die Waldfläche ist mit den Baumarten Gemeine Kiefer, Gemeine Robi-
nie und Stiel-Eiche bestockt. Die Gesamtgröße der beiden Flurstücke beträgt insgesamt 
4.473 m'. In die Anlage 1 - Kartenausschnitt, wird mit "grün" die Fläche gekennzeichnet, 
die gem. § 2 LWaldG Wald im Sinne des Gesetzes ist. Nach § 1 LWaldG hat die untere 
Forstbehörde den Auftrag, den Wald wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbeson-
dere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Tier- und Pflan-
zenwelt, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die natürlichen Boden-
funktionen, als Lebens- und Bildungsraum, das Landschaftsbild und die Erholung der Be-
völkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) sowie wegen seines wirtschaftlichen Nutzens 
(Nutzfunktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und gem. § 4 LWaldG seine ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Bei der Entscheidung über einen 
Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Wald-
besitzers sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander abzu-
wägen. Gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG sind nach einer Waldumwandlung die nachteiligen 
Wirkungen für die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes vom Verursacher des Ein-
griffes innerhalb einer zu bestimmenden Frist auszugleichen, ist eine Ersatzaufforstung 
geeigneter Grundstücke vorzunehmen oder sind sonstige Schutz- und Gestaltungsmaß-
nahmen im Wald zu treffen. Dies wird auf den Ausgleich für die durch die Waldumwand-
lung verursachten Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 
nach Naturschutzrecht angerechnet. Da Waldumwandlung einen Eingriff nach Natur-
schutzrecht bedeutet, ist vor Erteilung der Genehmigung das Einvernehmen mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde (UNB) herzustellen. Hier sind ggf. durch die UNB im Rahmen der 
Einvernehmenserklärung übermittelte Auflagen zur Waldumwandlung und Ersatz- und 
Ausgleichfläche zu übernehmen. 

 Der Entwurf des Flächennutzungsplanes der Stadt Beeskow Nr. 69 wird von der unteren 
Forstbehörde, Oberförsterei Briesen befürwortet. 

 Hinweis - Die als Wald bezeichneten Flurstücke 4/10 und 4/11 in der Gemarkung Bees-
kow, Flur 12 sind in der Begründung zum FNP Nr. 69 der Stadt Beeskow in der Flächenbi-
lanz aufzunehmen. 

E.DIS Netz GmbH 
Zu dem Vorhaben wird mitgeteilt, dass die Stellungnahme vom 27.03.2018 weiterhin ihre vol-
le Gültigkeit behält. 
EWE Netz GmbH 
 Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen der EWE. Diese Leitun-

gen und Anlagen sind in ihren Trassen grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder be-
schädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Es wird gebeten, si-
cherzustellen, dass diese Leitungen und Anlagen weder technisch noch rechtlich beein-
trächtigt werden. Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der 
Anlagen der EWE ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten 
Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die Neuerstellung. Die Kosten der An-
passungen bzw. Betriebsarbeiten sind vom Vorhabenträger vollständig zu tragen und der 
EWE zu erstatten, es sei denn, der Vorhabenträger und die EWE haben eine anderslau-
tende Kostentragung vertraglich geregelt. 

 Die EWE hat keine weiteren Bedenken/ Anregungen. 
GDMcom 
 Bezugnehmend auf das BP-Gebiet erteilt die GDMcom Auskunft für die folgenden Anla-

genbetreiber: 
 Nicht betroffen – EMB Energie Mark Brandenburg GmbH *, Erdgasspeicher Peissen 

GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, GasLINE Telekommunikationsgesellschaft deut-
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scher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG *, Gugas GmbH *, innogy Gas Sto-
rage VWE GmbH *, ONTRAS Gastransport GmbH, VNG Gasspeicher GmbH. 

 * GDMcom ist für die Auskunft zu Anlagen dieses Betreibers nicht oder nur z.T. zustän-
dig. Es wird darum gebeten, den angegebenen Anlagenbetreiber zu beteiligen. 

 ONTRAS Gastransport GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen), VNG Gasspeicher GmbH, Erdgasspeicher Peissen GmbH - Im angefragten 
Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s vorge-
nannten genannten Anlagenbetreiber/s. Es bestehen keine Einwände gegen das Vorha-
ben. 

Zentraldienst Polizei Brandenburg, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Zur Beplanung des o. g. Gebietes bestehen keine grundsätzlichen Einwände. Bei konkreten 
Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreigabebescheinigung beizubringen. Dar-
über entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grund-
lage einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkar-
te. 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Durch die Planung werden Belange der Bundeswehr nicht berührt. Vorbehaltlich einer 
gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen gegen die Planung keine Einwände. 
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Beeskow und Umland 
 Im Zuge der bauseitigen Erschließung ist eine gemeinsame Planung vorgesehen. In der 

bereits abgeschlossenen Vereinbarung sind alle Modalitäten zur trink- und abwassersei-
tigen Erschließung geregelt. 

 Zur Aufstellung des BP gibt es keine Einwände oder Ergänzungen.  
 Löschwasserversorgung – Die vorhandene Trinkwasserleitung in der Bahrensdorfer 

Straße kann eine Löschwasserversorgung über den vorhandenen Hydranten mit 48 m³/h 
ermöglichen. Bei einer Trinkwassererschließung des Wohngebietes reicht die Dimensio-
nierung für eine Löschwasserentnahme nicht aus. 

Busverkehr Oder-Spree GmbH 
Nach Prüfung der Unterlagen kann festgestellt werden, dass es von Seiten der Busverkehr 
Oder-Spree GmbH keinerlei Bedenken gibt. Das Wohngebiet ist an das ÖPNV-Netz des 
Landkreises Oder-Spree mit den Buslinien 401 und 402 durch die Haltestellen "Bahrensdor-
fer Str." bzw. "Ostkreuz" erschlossen. 
 
Zu (1) - Die Inaussichtstellung der Ausnahme vom Bauverbot an Gewässern wird zur Kennt-
nis genommen. (keine Abwägung notwendig) Die in diesem Zusammenhang angeregte Kon-
kretisierung, dass „naturnahe" Treppen und Böschungsabfangungen zulässig sind, wird in 
die Begründung als Empfehlung übernommen. Für eine textliche Festsetzung im BP ist diese 
Formulierung als „unbestimmt“ nicht möglich (nicht FNP-relevant). 
Mit der uNB wurde eine weitere Abstimmung zum Thema „Heidelerche“ durchgeführt, mit 
folgendem Ergebnis: Für die Besiedlung des Plangebiets durch die Heidelerche in der zu-
rückliegenden Brutperiode 2018 wirkte sich erwartungsgemäß die zuvor durchgeführte 
vorhabenbedingte massive Gehölzentfernung am Standort günstig aus. Am Standort wurde 
eine als Zauneidechsenersatzhabitat entsiegelte und artspezifisch optimierte Kompensati-
onsfläche am südwestlichen Rand des B-Plans im Schutzgebiet dauerhaft eingerichtet. Die-
se kommt auch den Habitatansprüchen der Heidelerche (trockene, offen-
sandige/vegetationsarme Fläche mit kleineren Reisig- und Lesesteinhaufen) entgegen. Mit 
ca. 800 m² ist die Fläche für sich betrachtet ziemlich klein und deshalb grenzwertig für eine 
erneute Ansiedlung. Wird jedoch berücksichtigt, dass die ebenfalls am Standort vorkommen-
den, mit der Maßnahmefläche verzahnten, Gehölzränder dem präferierten Habitatmosaik der 
Art hinzuzurechnen sind, ist die Maßnahme als ausreichend zu erachten. Diese Einschät-
zung wird auch durch die Tatsache gestützt, dass es sich hier um nicht mehr als ein Revier 
handelt. Weitere Maßnahmen sind zum Sachverhalt nicht notwendig. Im BP-Verfahren müs-
sen keine diesbezüglichen Festsetzungen aufgenommen werden. 
Die Berechnung zur Kompensation wird im BP-Verfahren wie vorgeschlagen aktualisiert. In 
der Summe entsteht so ein Überhang von 3.628 qm (positive Versiegelungsbilanz), der für 
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den Baumverlust im BP-Gebiet angerechnet wird. (anrechenbare Fläche Abriß Entwurf – mit 
Faktor 4 – 37.968 qm; anrechenbare Fläche Abriß – mit Faktor 2 – 26.108 qm; + zu erhal-
tende Gebäude (Denkmale) = + 951 qm = anrechenbare Fläche Bestand 27.059 qm - Sum-
me mögliche Versiegelung Planung von 23.431 qm = 3.628 qm + 1000 qm Abriß außerhalb 
des Plangebietes (Bitumenfläche im südwestlich des BP-Gebietes  Umwandlung in Eid-
echsenbiotop) = 4.628 qm = Überhang Versiegelungsbilanz). Dies entspricht 93 zu pflanzen-
den Bäumen.  Aus der Gehölzbilanzierung resultierten 109 zu pflanzende Bäume. Unter Be-
trachtung der Gesamtmaßnahme (Verringerung des Nutzungsdrucks durch Eigenheim-
grundstücke mit zu erwartenden breitgefächerten Grünstruktur durch große Grundstücke mit 
zu erwartenden Pflanzungen über die Festsetzungen hinaus) wird von der Stadt Beeskow 
die Bilanz von Eingriffen und Kompensationsmaßnahmen im Plangebiet trotzdem als ausge-
glichen angesehen. 
Zu (2) - Da derzeit aufgrund der fehlenden Beprobung eine genaue Aussage zu den vorge-
brachten Punkten nicht gemacht werden kann, wird der Bereich der ehemaligen TÜV-
Akademie mit dem Planzeichen „Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen“ gekennzeichnet. 
Zu (3) - Wie beschreiben ist die Thematik umfangreich in der Begründung zum BP und im 
Umweltbericht (zum FNP einschl. Umweltbericht) beschrieben. In der Summe wird aus Sicht 
der Stadt Beeskow durch die auf der Basis des FNP vorgenommenen Festsetzungen im BP 
eine Verbesserung der Situation für Natur und Landschaft erreicht (Rücksetzung der Gebäu-
de gegenüber dem Bestand, Minimierung der Baukubaturen gerade in der 50-m-Zone, in 
Abstimmung mit der uNB Schaffung einer Pufferzone zwischen Gewässer und Bauflächen, 
Sicherung des Uferwanderweges und damit der allgemeinen Zugänglichkeit auch aus dem 
Plangebiet heraus, Verbesserung der Situation außerhalb des Plangebietes im LSG durch 
Entsiegelung). In diesem Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem Hochwasser-
schutz ist auch die Zulässigkeit von den genannten bauliche Anlagen im Bereich der Grün-
fläche zu sehen. Die Waldfläche im Plangebiet ist zwar formaljuristisch als Waldfläche zu 
sehen (entsprechend werden in Abstimmung mit den zuständigen Forstbehörden auch Er-
satzleistungen umgesetzt), jedoch ist diese Fläche Bestandteil der ehemaligen TÜV-
Akademie als auch mit Nutzungen versehen. Der durch das Landesbüro infrage gestellte 
Bedarf wird durch die Stadt Beeskow durchaus gesehen (s. dazu die durchgeführten Studien 
und Begründung zum BP-Entwurf), die Benennung der 26 Anfragen resultiert aus Anfragen 
ohne, dass für die Planungen Werbung gemacht wurde (keine zielgerichteten Anfragen). Die 
tatsächliche Nachfrage nach Eigenheimgrundstücke in Beeskow dürfte also viel größer sein. 
darüber hinaus ist die Stadt Beeskow als Mittelzentrum und Kreisstadt verpflichtet, als Vor-
sorge Fläche für eine Bebauung vorzuhalten. Es kann nicht nachvollzogen werden, dass ei-
nerseits beklagt wird, dass die Menschen nicht in Brandenburg gehalten werden können, 
andererseits entsprechende Angebote (u.a. Flächen für mögliche Wohnbebauungen) nicht 
gemacht werden sollen. Die uNB stimmt dem BP-Entwurf in der vorliegenden Form zu und 
stellt auch die Erteilung der Ausnahme in Bezug auf die 50-m-Zone in Aussicht. Die Auffas-
sung der Verbände wird nicht geteilt. Die Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes 
liegt im öffentlichen Interesse, ebenso wie die Minimierung des Nutzungsdrucks auf die Ufer-
zone und die benachbarten Schutzgebiete. Die Nachnutzung eines bestehenden Siedlungs-
gebietes durch Neuordnung statt Neuausweisung von Baugebieten in bisher unbebauten Be-
reichen sollte auch im Interesse der Naturschutzverbände liegen. Es sollte auch anerkannt 
werden, dass der Stadt Beeskow erhebliche Kosten durch den Abriß entstehen und die Stadt 
trotzdem dieses Grundstück für eine sinnvolle städtebauliche Entwicklung erworben hat. 
 
Durch die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen ergeben sich keine wesentlichen 
inhaltlichen Änderungen in der Planung. Eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit/ der Be-
hörden/ sonstigen Träger öffentlicher Belange ist nicht notwendig. Der Feststellungsbeschluß 
zur 69. FNP-Änderung kann somit gefasst werden. 
 
    

1.4 Kartengrundlagen 
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Folgende topografische Karten im Maßstab 1:10.000 dienen als Kartengrundlagen: 
 
   Blatt 3851 NO Beeskow O, 

Blatt 3851 NW Beeskow, 
Blatt 3851 SO Friedland, 
Blatt 3851 SW Ranzig 
 

Im Rahmen des Änderungsverfahrens werden Teilflächen der Gemarkung (Änderungsflä-
chen und Umgebung) im Maßstab 1:10.000 dargestellt. 
 
 
2. Planungsziele und -grundlagen 
2.1 Zielvorgaben der Raumordnung und Landesplanung/  Regionalplaneri-

sche Zielvorgaben 
 
Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 ist am 15. 
Mai 2009 in Berlin und Brandenburg jeweils als Rechtsverordnung der Landesregierung in 
Kraft getreten.  
Zur räumlichen Ordnung der Daseinsvorsorge wird im LEP B-B ein flächendeckendes Sys-
tem Zentraler Orte mit 3 Stufen (Metropole, Oberzentren, Mittelzentren), die als räumlich-
funktionale Schwerpunkte komplexe Funktionen für ihr jeweiliges Umland erfüllen, abschlie-
ßend festgelegt. Die Grundversorgung wird innerhalb der amtsfreien Gemeinden und Ämter 
im Land Brandenburg abgesichert. Im LEP B-B ist die Kreisstadt Beeskow als Mittelzentrum 
ausgewiesen. Beeskow bildet auch einen Knotenpunkt im funktionalen Verkehrsnetz (Stra-
ßenverkehr) und liegt an der Bahnlinie Königswusterhausen- Eisenhüttenstadt.  
Die Stadt ist Mitglied der AG Städte mit historischen Stadtkernen im Land Brandenburg und 
liegt im kulturräumlichen Handlungsraum – Beeskower Land-. 
 
Änderungsfläche 69: 
Auf die vorliegende Planung bezogene Ziele der Raumordnung stellen sich wie folgt dar: 
Ziel 2.9 LEP B-B: Einstufung von Beeskow als Mittelzentrum im Zentrale-Orte-System 
Ziel 4.2 LEP B-B: Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete 
Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 1 LEP B-B: Entwicklung von Siedlungsflächen mit Wohnnutzungen in 
Zentralen Orten ohne Gestaltungsraum Siedlung (ist ohne quantitative Beschränkung mög-
lich) 
 
Die geplante Siedlungsentwicklung ist bereits Bestandteil des Siedlungsgebietes von Bees-
kow Bereich Bahrensdorf (ehemalige TÜV-Akademie, jetzt städtebauliche Brache mit hohem 
Versiegelungs-/ Gebäudeanteil). Aufgrund des Zustandes der Liegenschaft ist der Bereich 
als städtebaulicher Missstand einzuordnen. 
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Bild - Ausschnitt LEP B-B Festlegungskarte 1 (blaue Markierung = Lage 69. FNP-Änderung) 
 
Die Festlegungen des LEP B-B sind von nach geordneten Ebenen der räumlichen Planung 
und von Fachplanungen bei allen raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben und sonstigen 
Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung eines 
Gebietes beeinflusst werden, zu beachten (Ziele der Raumordnung) bzw. zu berücksichtigen 
(Grundsätze der Raumordnung). 
 
 
2.2 Fachplanungen 
 
Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete  
 
FFH 
 
Die Änderungsfläche 69 ist nicht Bestandteil eines FFH-Gebietes.  
 
Nächstgelegenes FFH-Gebiet ist das FFH-Gebiet „Spreewiesen südlich Beeskow“– im Wes-
ten und Süden direkt an das Änderungsareal der 69. FNP-Änderung angrenzend.  
 
Ein weiteres FFH-Gebiet befindet sich im Norden zur 69.FNP-Änderung – FFH „Spree“ – in 
einer Entfernung von ca. 2,8 km. Zwischen dem Änderungsbereich und dem vorgenannten 
FFH-Gebiet befindet sich der gesamte Siedlungskörper der Stadt Beeskow. 
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Da der Änderungsbereich bereits besiedelt ist, durch die vorhergehende Nutzung (TÜV-
Akademie, Feuerwehrschule) mit wesentlich größeren Baukörpern und intensiverer Nutzung 
ist durch die Planung (im Wesentlichen Änderung von Misch und Sonderbauflächen in 
Wohnbauflächen) mit keiner Verschlechterung hinsichtlich der  Wirkungen aus dem Ände-
rungsbereich auf das benachbarte FFH-Gebiet zu rechnen. Die bislang durch die vorherige 
Nutzung der TÜV-Akademie im FFH-Gebiet vorhandenen Versiegelungen werden im Rah-
men der BP-Entwicklung zum BP W26 beseitigt, sodaß sich hier eine Verbesserung der Si-
tuation ergibt. 
In Bezug auf das FFH „Spree“ ergeben sich durch die Entwicklung im Bereich der 69. FNP-
Änderung keine negativen Wirkungen. 
 
Sonstige naturschutzfachliche Schutzgebiete 
 
LSG 
 
Das Änderungsareal der 69. FNP-Änderung ist geringfügig Bestandteil eines Landschafts-
schutzgebietes.  
 
Nächstgelegenes LSG ist das LSG „Schwielochsee“ – im Westen und Süden direkt an das 
Änderungsareal der 69. FNP-Änderung angrenzend und im Süden mit 3 Eigenheim-
grundstücken Bestandteil des LSG. Da der Änderungs-Bereich bereits besiedelt ist, durch 
die vorhergehende Nutzung (TÜV-Akademie, Feuerwehrschule) mit wesentlich größeren 
Baukörpern und intensiverer Nutzung ist durch die Planung (im Wesentlichen Änderung von 
Misch und Sonderbauflächen in Wohnbauflächen) mit keiner Verschlechterung hinsichtlich 
der  Wirkungen aus dem Änderungs-Bereich auf das benachbarte LSG zu rechnen. Die bis-
lang durch die vorherige Nutzung der TÜV-Akademie im LSG vorhandenen Versiegelungen 
werden im Rahmen der BP-Entwicklung zum BP W26 beseitigt, sodaß sich hier eine Ver-
besserung der Situation ergibt. 
 
Durch die beabsichtigte Entwicklung auf der Fläche der ehemaligen TÜV-Akademie (BP 
W26 und entlang der Bahrensdorfer Straße) wäre es nicht nachvollziehbar, weshalb die vor-
beschriebenen im LSG liegenden Eigenheimgrundstücke als Mischbaufläche im FNP verblei-
ben würden. Da durch die nunmehr ausgewiesene Wohnbaufläche ein geringeres Nutzungs-
spektrum als innerhalb der vormals ausgewiesenen Mischbaufläche möglich ist, ergibt sich 
hieraus auch eine Verbesserung für das LSG. 
 
NSG 
 
Das Änderungsareal der 69. FNP-Änderung ist nicht Bestandteil eines Naturschutzgebietes.  
 
Nächstgelegenes NSG ist das NSG „Spreewiesen südlich Beeskow“ – im Westen und Süden 
direkt an das Gebiet der 69. Änderung angrenzend. Da der Änderungs-Bereich bereits be-
siedelt ist, durch die vorhergehende Nutzung (TÜV-Akademie, Feuerwehrschule) mit wesent-
lich größeren Baukörpern und intensiverer Nutzung ist durch die Planung (im Wesentlichen 
Änderung von Misch und Sonderbauflächen in Wohnbauflächen) mit keiner Verschlechte-
rung hinsichtlich der  Wirkungen aus dem Änderungs-Bereich auf das benachbarte NSG zu 
rechnen. Die bislang durch die vorherige Nutzung der TÜV-Akademie im NSG vorhandenen 
Versiegelungen werden im Rahmen der BP-Entwicklung beseitigt, sodaß sich hier eine Ver-
besserung der Situation ergibt.  
 
Ein weiteres NSG befindet sich im Norden zum Änderungs-Bereich – FFH „Schwarzberge 
und Spreeniederung“ – in einer Entfernung von ca. 4,3 km. Zwischen dem Änderungs-
Bereich  und dem vorgenannten NSG befindet sich der gesamte Siedlungskörper der Stadt 
Beeskow. 
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Bild – Übersichtskarte Lage Plangebiet Bereich 69. FNP-Änderung (rote Markierung) zu den 
nächstgelegenen Schutzgebieten (grüne Schraffur – LSG, braune Schraffur – FFH, grüne 
Fläche – NSG)  
 
 
2.3 Planungsziele der Gemeinde       
 
Die Planungsziele der Gemeinde zur 69. Änderung des FNP waren im Wesentlichen be-
stimmt durch die Anpassung seiner Darstellungen an den strategischen Bedarf nach Eigen-
heimstandorten. Basierend auf einer Analyse des jährlichen Bedarfs und potenziell zur Ver-
fügung stehender Flächen soll die vorbereitende Bauleitplanung für einen Horizont von 15 
bis 20 Jahren die entsprechende Flächenvorsorge betreiben (s. auch oben die erwähnten 
Studien zur Potenzialanalyse zur Baulandausweisung).  
Nach Diskussion im politischen Raum zum Ergebnis der o.g. städtebaulichen Studie erfolgte 
eine Beteiligung ausgewählter Behörden/ sonstigen Träger öffentlicher Belange.  
Auf der Grundlage der daraus hervorgegangenen Ergebnisse erfolgte eine Entscheidung der 
Stadtverordnetenversammlung für die Fläche nördlich der Lübbener Chaussee, die für eine 
Wohnbaulandentwicklung vorbereitet werden soll. Da diese aufgrund des Planungsfort-
schritts (Abwägung der Stellungnahmen parallel laufender Planverfahren) jedoch wesentlich 
kleiner ausfällt, als ursprünglich vorgesehen, verfolgt die Stadt Beeskow die Entwicklung 
mehrerer kleinerer Flächen, so auch im Bereich der ehemaligen TÜV-Akademie (Siedlungs-
lage Bahrensdorf). 
Mit der FNP-Änderung werden die notwendigen planerischen Schritte für eine Baulandent-
wicklung eingeleitet. Parallel zum FNP-Änderungsverfahren erfolgt die Aufstellung des BP 
W26 „Am Bahrensdorfer See“, der jedoch nur einen Teil der FNP-Änderungsfläche bearbei-
tet. Die restlichen Flächen der 69. Änderung (im Nordosten der ehemaligen TÜV-Akademie 
und entlang der Bahrensdorfer Straße) ergeben sich jedoch im Wesentlichen ebenfalls aus 
der Nachnutzung der ehemaligen TÜV-Akademie und den Folgen der Aufgabe dieser Ein-
richtung. 
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3. Bestand         
 
Änderungsfläche Nr. 69  
Der Bereich der 69. FNP-Änderung befindet sich westlich der Bahrensdorfer Straße (Verbin-
dungsstraße zwischen Beeskow und den sehr kleinen Ortsteilen der Stadt Friedland Kum-
merow und Leißnitz, weiterführend nach Sarkow und Glowe (jeweils als Wohnplatz im 
Ortsteil Leißnitz der amtsfreien Stadt Friedland beschrieben). Der Bereich ist Bestandteil der  
zur Kernstadt gehörenden Siedlungslage Bahrensdorf östlich der Spree. 
 
Nach dem Ende der DDR pachtete die TÜV Rheinland GmbH die Liegenschaft und funktio-
nierte das bis dahin mit Lehr- und Unterkunftsgebäuden deutlich ausgebaute Gelände zu ei-
nem gewerblich-technischen Ausbildungszentrum um. Ebenfalls befanden sich dort das Nie-
derlausitzer Studieninstitut und weitere Einrichtungen des Landkreises. 
 
Seit dem 01.03.2013 ist das Areal durch weitgehenden Leerstand gekennzeichnet. Die Ge-
bäude des weitestgehend bebauten und damit hochversiegelten Geländes befinden sich 
mittlerweile in einem desolaten Zustand. Der Abriß (mit Ausnahme der unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäude – s. dazu auch Pkt. I.3.3 „Denkmalschutz“) ist für das Jahr 2018 ge-
plant, bzw. an der Bahrensdorfer Straße bereits realisiert. 
 
Der gesamte Bereich der 69. Änderung ist derzeit in 4 Teilen zu sehen:  
Teil 1 – der nordöstliche Bereich der Liegenschaft, tlw. noch mit Nutzungen belegt, ist beim 
Verkauf an die Stadt Beeskow beim Alteigentümer verblieben. Hierzu gehört auch das 
denkmalgeschützte „Schloß“. 
Teil 2 – in einer Tiefe von ca. 40m entlang der Bahrensdorfer Straße hat die Entwicklung zu 
Eigenheimgrundstücken auf der Basis der rechtskräftigen Satzung nach § 34 BauGB bereits 
begonnen. 
Teil 3 – Plangebiet des BP W26.  
Teil 4 – Bereich südöstlich der ehemaligen TÜV-Akademie, bestehende Eigenheimgrundstü-
cke, tlw. (3 Grundstücke) im LSG gelegen. 
 
Das Plangebiet des BP W26 (Teil 3) ist demnach Teil des Gesamtareals der ehemaligen 
TÜV-Akademie (mit ca. 5,4 ha). Teil 2 der ehemaligen TÜV-Akademie verbleibt beim ehema-
ligen Eigentümer der Gesamtfläche (ca. 1,0 ha, im Nordosten der Liegenschaft - hier befin-
den sich nachgenutzte Gebäude, der Bereich wird in der 69. FNP-Änderung als Mischbau-
fläche ausgewiesen), im Teil 2 werden ebenfalls Eigenheimgrundstücke entwickelt (ca. 0,77 
ha - hier erfolgt eine Entwicklung entsprechend Innenbereichssatzung der Stadt Beeskow an 
der Bahrensdorfer Straße, ca. 6 Eigenheimgrundstücke), Teil 4 (ca. 1,42 ha). 
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Fotos Bestand April 2018 

 
 

 
 

 
Gebäude ehemalige TÜV-Akademie 

 
 

 
Nordostecke ehemalige TÜV-Akademie 

 
Bereich an der Bahrensdorfer Straße, aktuell in 
Vorbereitung für den Eigenheimbau auf Basis der 
rechtskräftigen Satzung nach § 34 BauGB 
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Westlich Grenze des Änderungsbereichs, „Ufer-
wanderweg“ jenseits der Grenze 

 

 
 

 
Bild – Luftaufnahme Änderungsbereich 69 (rote Linie) und Umgebung 
 
 
4.    Landschaftsplanerische Bewertung 
 
Änderungsfläche Nr. 69 
Der Änderungsbereich umfasst eine ca. 8,59 ha große durch Siedlungsnutzung vorgeprägte 
Fläche im Bereich der Siedlungslage Bahrensdorf (Bestandteil der Kernstadt Beeskow öst-
lich der Spree) westlich der Bahrensdorfer Straße am südlichen Siedlungsrand. Der Bereich 
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der 69. FNP-Änderung umfasst im Wesentlichen das Areal der ehemaligen TÜV-Akademie 
und vorhandene Eigenheimgrundstücke an der Bahrensdorfer Straße (südwestlicher Teil des 
Änderungsbereichs). Südlich grenzen Waldgebiete und Offenflächen an. Diese sind Be-
standteil naturschutzfachlicher Schutzgebiete. Westlich grenzen die Uferbereiche der Spree 
(einschließlich deren Aufweitungen) und die Wasserflächen der Spree und des Bahrensdor-
fer Sees an. Östlich und nördlich schließen weitere Siedlungsbereiche von Bahrensdorf an 
(in direkter Nähe zum Änderungsbereich im Wesentlichen mit Wohnnutzungen). 
Das Änderungsareal weist einen über die Fläche verteilten Baumbestand auf (über 100 Ein-
zelbäume) sowie einen geringfügigen Waldbestand im Süden des Änderungsbereichs (unter 
0,5 ha). Durch die geplante Neustrukturierung des Gebietes (aktuell durch die Entwicklung 
des BP W26) ist ein Erhalt des Baumbestandes in wesentlichen Teilen des Änderungsbe-
reichs nicht möglich. 
Im Änderungsbereich bestehen erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens, da wesentliche 
Teile des Areals überbaut sind (Baukörper mit bis zu 4 Vollgeschossen und erheblicher 
Grundfläche und Flächenbefestigungen). Allein im Bereich des BP W26 ist eine Überbauung 
von über 2,0 ha gegeben. 
Die Grundwasserneubildung ist auf der betrachteten Fläche durch die vorhandene Versiege-
lung auf Teilflächen gestört. Aufgrund der trotzdem noch vorhandenen Freiflächen erfolgt vor 
Ort jedoch die 100%ige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers. 
Der Überschwemmungsbereich der Spree betrifft den Änderungsbereich nicht. Er reicht je-
doch bis direkt an die westliche Grenze des Änderungsbereichs (Die Höhenlage des Ände-
rungsbereichs liegt um 43 m ü. NHN. An der Westseite des Änderungsbereichs erfolgt ein 
Höhensprung auf Werte zwischen 41 und 41,7 m ü NHN. Dies zeigt den Übergang in den 
Hochwasserschutzbereich (die Bezugshöhen des Hochwasserschutzgebietes zwischen 
„Schleuse Trebatsch und Schleuse Beeskow“ beträgt 42,35 m ü. NN). 
Das Relief ist relativ eben und fällt von der Bahrensdorfer Straße (ca. 45,00 m ü. NHN) Rich-
tung Westgrenze des Änderungsbereichs (ca. 42,9 m ü. NHN). 
Der Wasserspiegel der Spree (westlich des Änderungsbereichs) liegt bei ca. 41 m über 
NHN. 
Das Gelände ist in Bezug auf die Lebensraumqualität durch drei Flächenkategorien groß-
räumig differenziert. Bestimmend ist die Siedlungsfläche der ehemaligen TÜV-Akademie, die 
mit Versiegelungen bis in die Schutzgebiete reicht (außerhalb des Änderungsbereichs), so-
wie die daran angelagerten Eigenheimgrundstücke. Im Südwesten ist eine zusammenhän-
gende unversiegelte Fläche (Offenfläche und Wald) kleineren Ausmaßes vorhanden. Jedoch 
ist selbst im Wald-Bereich eine geringfügige Siedlungsnutzung (Bebauung, Umzäunung) 
vorhanden. 
 
Im Rahmen des besonderen Artenschutzes ist für die Änderungsfläche mit der Entwicklung 
von Bauflächen die Einhaltung der Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 i.V.m. § 44 Abs.5 
BNatSchG für Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie bzw. für alle euro-
päischen Vogelarten zu betrachten. 
Für den Teil der Änderungsfläche, für den eine Neustrukturierung vorgesehen ist (Bereich 
BP W26), ist eine Artenschutzerhebung durchgeführt worden (Büro „Naturbeobachtung 
Brunkow“ Frankfurt (Oder), 1. Halbjahr 2018). Auf dieser Basis wurde durch das Ingenieur-
büro Dr. Eckhof für den BP W26 ein Artenschutzbericht erstellt. Dabei sind Brutvögel, Fle-
dermäuse, Zauneidechsen und Insekten untersucht worden. Für Höhlen- und Nischenbrüter 
sind bis Ende Februar bereits vorgezogene Maßnahmen (Anbringung von Nistkästen außer-
halb des Änderungsbereichs) erbracht worden. Für Gebäudebrüter und die anderen genann-
ten Artengruppen sind im weiteren Verlauf in Abstimmung mit der uNB LOS weitere Maß-
nahmen erforderlich. Für Zauneidechsen sind aktuell Maßnahmen vereinbart, diese werden 
im Juli/ August 2018 umgesetzt (Vorbereitung einer Fläche außerhalb des Gebietes des BP 
W26 – im LSG-Bereich – und Umsiedelung der Zauneidechsen). 
 
Der Änderungsbereich liegt nicht innerhalb eines FFH-Gebietes oder NSG, grenzt jedoch im 
Süden und Westen unmittelbar an solche an (FFH-Gebiet „Spreewiesen südlich Beeskow“, 
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NSG „Spreewiesen südlich Beeskow“). Mit einer geringen, bereits besiedelten Fläche liegt 
der Änderungsbereich im LSG „Schwielochsee“ (Süden des Änderungsbereichs, 3 beste-
hende Eigenheimgrundstücke). Da hier eine Wandlung von Mischbaufläche (rechtskräftiger 
FNP) in Wohnbaufläche (69. FNP-Änderung) entsprechend der Realnutzung erfolgt, ergeben 
sich für das LSG keine negativen Wirkungen. 
 
 
5. Bevölkerungsentwicklung 
 
Durch die geplanten Änderungen in der Ausweisung von Wohnbauflächen und Landwirt-
schaftsflächen soll sich eine Steigerung des Angebots an Wohnbauflächen ergeben. In der 
Summe werden die Wohnbauflächen um ca. 7,62 ha erweitert (hochgerechnet ca. 40 Eigen-
heime – im Bereich BP W26 und entlang der Bahrensdorfer Straße – und ca. 25 Wohnungen 
im Mietswohnungsbau  = neuer Wohnraum für ca. 150 Personen). Ein Teil der 7,65 ha (ent-
lang der Bahrensdorfer Straße, bislang als Mischbaufläche ausgewiesen) sind real bereits 
mit Eigenheimgrundstücken besetzt. 
 
 
6. Grundzüge der Flächennutzung      
 
Mit den angestrebten Änderungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Beeskow Nr. 69 
werden bei den Kategorien Wohnbauflächen, Sonderbauflächen, Mischbauflächen und 
Flächen für die Landwirtschaft Änderungen der Flächenparameter vorgenommen. Alle Üb-
rigen bleiben gegenüber dem geltenden FNP konstant. 
Der Charakter des Ortes wird mit der geplanten FNP-Änderung nicht verändert. Es werden 
keine Änderungen vorgenommen, die die bisherige Planungsausrichtung für die Stadt Bees-
kow in Frage stellt. Aus Sicht der Stadt Beeskow ist es jedoch notwendig, Flächen für den 
Wohnungsneubau, insbesondere im Eigenheimbereich auszuweisen. Da dafür Mischbau, 
Sonderbau- und Landwirtschaftsflächen in Anspruch genommen werden, ergeben sich durch 
die FNP-Änderung bei diesen Flächenparametern Verschiebungen (s. nachfolgenden Ab-
schnitt „Flächenbilanz“). Zu bemerken ist jedoch, dass auch die in Anspruch genommenen 
Landwirtschaftsflächen (Ausweisung im rechtskräftigen FNP) real als Bestandteil der ehema-
ligen TÜV-Akademie bereits mit Nutzungen belegt waren und nicht als Ackerfläche gedient 
haben.   
 
7.  Flächenbilanz         
 
Flächenentwicklung bezogen auf die einzelnen Änderungsflächen 
 
Fläche 69  gesamt 8,59 ha  
 
Neuausweisung 
7,62 ha  Wohnbaufläche 
0,97 ha Mischbaufläche 
 
Ausweisung rechtskräftiger FNP 
3,22 ha Sonderbaufläche 
3,88 ha Mischbaufläche 
1,49 ha Fläche für die Landwirtschaft 
 
       1,49 ha mehr Siedlungsfläche (real be-
reits Bestandteil der ehemaligen TÜV-Akademie)  
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Übersicht der flächenbezogenen Änderungen (in ha): 
 
Fläche 69 ∑ 
Wasser  0,0 

Wald  0.0 

Grünfläche  -0,0 

Landwirt-
schaft 

- 1,49 - 1,49 

Wohn-
baufläche 

+ 7,62 + 7,62 

Misch-
baufläche 

+ 0,97 
- 3,88 

- 2,92 

Sonder-
baufläche 

- 3,22 - 3,22 

Gewerbliche 
Baufläche 

 0,0 

Fläche für  
Versorgungs-
anlagen 

 0,0 

   
   

Differenz 
der 
Baugebiete 

+1,49 +1,49 

 
Insgesamt ergibt sich somit in der Summe ein Zuwachs der Siedlungsfläche durch die 69. 
Änderung des FNP von 1,49 ha.  
 
Innerhalb der Flächen der 69. FNP-Änderung befinden sich Flächen, die als Wald nach 
LWaldG zu bezeichnen sind. Diese befinden sich im Bereich der Flurstücke 4/10 und 4/11 in 
der Gemarkung Beeskow, Flur 12 und erreichen eine Größe von 0,445 ha. Im Rahmen des 
Parallelverfahrens zum BP W26 werden die Rahmenbedingungen für die aufgrund der Um-
nutzung zu Wohnbaufläche notwendigen Waldumwandlung behandelt. 

 
8. Rechts- und Planungsgrundlagen: 
 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. Teil I S. 
3634) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauN-
VO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
  
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990, geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom  04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in 
der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. Teil I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) 
 
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03, 
ber. (GVBl.I/13 Nr. 21)] 
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Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 19. Mai 2016 (GVBl. I 2016, 
Nr. 14), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2018 (GVBl. I 2018, 
Nr. 25) 


